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Integrative Betriebe: Aufteilung der Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen 

zwischen SMS Landesstellen und Abt. IV/A/10 des BMSGPK 

Sehr geehrter Herr Amtsleiter! 

Aufgrund der derzeitigen Situation im Zusammenhang mit der Corona-Krise muss davon 

ausgegangen werden, dass die wirtschaftliche Situation der Integrativen Betriebe (IB) auch 

in den nächsten Monaten sehr angespannt sein wird. Um rechtzeitig und angemessen 

reagieren zu können, ist ein rascher Informationsfluss zwischen den IB und dem 

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) 

von enormer Bedeutung. Davon betroffen sind auch die Aufsichtsratssitzungen der IB sowie 

die Förderbeiratssitzungen des IB Wien. 

Um den diesbezüglichen Informationsfluss in einer verwaltungsökonomischen Art und 

Weise zu ermöglichen, werden die Landesstellen des SMS ersucht, bei jenen IB, in deren 

Aufsichtsrat bzw. Förderbeirat das Sozialministeriumservice (SMS) als Mitglied vertreten ist, 

bis vorerst 31.12.2020 seitens der jeweiligen Landesstellen an jeder Aufsichtsratssitzung 

bzw. Förderbeiratssitzung teilzunehmen und die Fachabteilung IV/A/10 über die 

wesentlichen Entwicklungen zeitnah zu informieren. 

IB, in deren Aufsichtsrat das SMS als Mitglied vertreten ist, sind derzeit die IB Kärnten, Tirol, 

Steiermark, St. Pölten und Wr. Neustadt. Weiters ist das SMS im Förderbeirat des IB Wien 

vertreten. 
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Nach der Teilnahme an einer Aufsichtsratssitzung bzw. Förderbeiratssitzung des IB Wien 

wird ersucht, möglichst zeitnah, jedenfalls innerhalb von 4 Arbeitstagen, nach Stattfinden 

der Aufsichtsratssitzung der Fachabteilung IV/A/10 über die in der Aufsichtsratssitzung 

besprochenen Themen schriftlich per E-Mail an petra.reithner@sozialministerium.at und 

egon.hainzmann@sozialministerium.at zu berichten. 

Die Berichterstattung für AR-Sitzungen hat sich inhaltlich grundsätzlich an den in der Beilage 

genannten Themen zu orientieren und ist auch entsprechend zu strukturieren. Für die 

Förderbeiratssitzungen des IB Wien ist die Beilage sinngemäß zu verwenden. Die 

Berichterstattung hat sich sowohl auf die mündlichen Ausführungen in den Sitzungen als 

auch auf die für die Sitzungen zur Verfügung gestellten Unterlagen zu beziehen. 

Die Vertreterinnen und Vertreter des SMS werden um persönliche Teilnahme ersucht, 

soweit seitens der IB ausreichend Schutzmaßnahmen getroffen werden können und die 

Teilnahme für die Vertreterinnen und Vertreter der Landesstellen zumutbar ist. Ist eine 

persönliche Teilnahme seitens der jeweiligen Landesstelle nicht möglich bzw. zumutbar, 

wird ersucht, in Abstimmung mit den IB per Videokonferenz an den Sitzungen 

teilzunehmen. 

Die IB werden von der Zentralstelle über die Aufteilung der Teilnahmen an AR-Sitzungen 

bzw. Förderbeiratssitzungen zwischen dem SMS und der Zentralstelle informiert. Sollte eine 

persönliche Teilnahme seitens des SMS bzw. der Zentralstelle nicht möglich sein, werden 

die IB gebeten, eine Teilnahme mittels Videokonferenz zu ermöglichen. Das SMS wird 

ersucht, den Vertreterinnen und Vertretern der Landesstellen die hierfür erforderliche 

technische Ausstattung bereitzustellen. 

An den Aufsichtsratssitzungen der IB Salzburg, Oberösterreich und Wien werden 

Vertreterinnen bzw. Vertreter der Zentralstelle des BMSGPK teilnehmen. 

Sollten Sitzungen im Umlaufweg stattfinden, wird das SMS für die IB, in denen das SMS als 

Mitglied vertreten ist, ersucht, im Umlaufweg teilzunehmen und ebenfalls, gemäß der o.g. 

beschriebenen Vorgehensweise, die Fachabteilung zu informieren. 

Sollten AR-Sitzungen der IB Salzburg, Oberösterreich und Wien im Umlaufweg stattfinden, 

werden Vertreterinnen bzw. Vertreter der Zentralstelle teilnehmen. 
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Es wird gebeten, die Landesstellen hierüber zu informieren. 

Beilagen 

Mit freundlichen Grüßen 

12. Mai 2020 

Für den Bundesminister: 

Mag.a Petra Reithner 

Elektronisch gefertigt
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